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n! Erklärung d. Drittschuldners / Drittschuldnerin nach § 840 ZPO

Pfändung von Arbeitseinkommen
1. D. Schuldner(in) ist bei mir

beschäftigt.

am ausgeschieden; er/sie hat an mich keinerlei Ansprüche.

2. Die Lohnforderung wird anerkannt. Ich bin zur Zahlung bereit.

3. Es liegen

keine weiteren Lohnpfändungen oder -abtretungen vor.

folgende weitere Lohnpfändungen oder -abtretungen vor:

Pfändung sonstiger Forderungen und Rechte
1. Die Forderung wird

anerkannt. nicht anerkannt.

in Höhe von

2. Hinsichtlich der Forderung haben andere Personen Ansprüche

nicht geltend gemacht. geltend gemacht:

EUR anerkannt.

weitere Lohnpfändungen vor. Die weitere Erklärung wird noch fristgemäß mitgeteilt werden.

3. Es liegen

keine weiteren Pfändungen oder Abtretungen vor.

folgende weitere Pfändungen oder Abtretungen vor:

Name und Anschrift des
Gläubigers/ der Gläubigerin

der Pfändungsbeschluss
wurde mir zugestellt

am / Datum der Abtretung
Betrag Art des Anspruchs

Name und Anschrift
der Person Betrag Art des Anspruchs

Name und Anschrift des
Gläubigers/ der Gläubigerin

der Pfändungsbeschluss
wurde mir zugestellt

am / Datum der Abtretung
Betrag Art des Anspruchs

weitere Pfändungen vor. Die weitere Erklärung wird noch fristgerecht mitgeteilt werden.

Ort und Tag

Unterschrift und Stempel des Drittschuldners/der Drittschuldnerin

GV 42: Drittschuldnererklärung (2.12) OLG Dresden

Kontopfändung:

1. Auf dem gepfändeten Konto wurde innerhalb der letzten zwölf Monate die Unpfändbarkeit des
Guthabens

angeordnet nicht angeordnet.

2. Bei dem gepfändeten Konto handelt es sich um ein Pfändungsschutzkonto im Sinne von § 850k
Abs. 7 ZPO.
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